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[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/67/458)] 

67/192. Verhütung und Bekämpfung korrupter Praktiken und der 
Übertragung von Erträgen aus Korruption, Erleichterung  
der Wiedererlangung von Vermögenswerten und Rückgabe 
dieser Vermögenswerte an die rechtmäßigen Eigentümer,  
insbesondere an die Ursprungsländer, im Einklang mit dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/205 vom 22. Dezember 1999, 55/61 vom 
4. Dezember 2000, 55/188 vom 20. Dezember 2000, 56/186 vom 21. Dezember 2001 und 
57/244 vom 20. Dezember 2002 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/205 vom 
23. Dezember 2003, 59/242 vom 22. Dezember 2004, 60/207 vom 22. Dezember 2005, 
61/209 vom 20. Dezember 2006, 62/202 vom 19. Dezember 2007, 63/226 vom 19. Dezem-
ber 2008, 64/237 vom 24. Dezember 2009 und 65/169 vom 20. Dezember 2010,  

 erfreut über das Inkrafttreten des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen 
Korruption1 am 14. Dezember 2005, 

 in der Erkenntnis, dass dem Kampf gegen Korruption auf allen Ebenen Priorität zu-
kommt und dass Korruption ein schwerwiegendes Hemmnis für die effektive Mobilisierung 
und Allokation von Ressourcen darstellt und diese den Aktivitäten entzieht, die für die Ar-
mutsbeseitigung und die nachhaltige Entwicklung unabdingbar sind, 

 sowie in der Erkenntnis, dass unterstützende innerstaatliche Rechtssysteme unabding-
bar sind, um korrupte Praktiken zu verhüten und zu bekämpfen, die Wiedererlangung von 
Vermögenswerten zu erleichtern und die Erträge aus Korruption an die rechtmäßigen Eigen-
tümer zurückzugeben, 

 eingedenk dessen, dass die Rückgabe von Vermögenswerten eines der Hauptziele und 
ein wesentlicher Grundsatz des Übereinkommens ist und dass die Vertragsstaaten des Über-

_______________ 
1 United Nations Treaty Series, Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassungen: LGBl. 2010 
Nr. 194; öBGBl. III Nr. 47/2006; AS 2009 5467. 
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einkommens verpflichtet sind, in dieser Hinsicht im größtmöglichen Umfang zusammenzu-
arbeiten, 

 unter Hinweis auf die Zwecke des Übereinkommens, zu denen die Förderung der In-
tegrität, der Rechenschaftspflicht und der ordnungsgemäßen Verwaltung öffentlicher Ange-
legenheiten und öffentlicher Vermögensgegenstände zählen, 

 in Bekräftigung der in Kapitel V des Übereinkommens festgelegten Verpflichtungen, 
die darauf gerichtet sind, die internationale Übertragung von Erträgen aus Straftaten wirk-
samer zu verhüten, aufzudecken und von ihnen abzuschrecken und die internationale Zu-
sammenarbeit bei der Wiedererlangung von Vermögenswerten zu stärken, 

 anerkennend, dass der Kampf gegen alle Erscheinungsformen der Korruption umfas-
sende Rahmenwerke zur Bekämpfung der Korruption und starke Institutionen auf allen  
Ebenen, einschließlich der lokalen Ebene, erfordert, die in der Lage sind, effiziente Präven-
tions- und Strafverfolgungsmaßnahmen im Einklang mit dem Übereinkommen, insbesonde-
re den Kapiteln II und III, zu ergreifen, 

 in der Erkenntnis, dass der Erfolg des Mechanismus zur Überprüfung der Durchfüh-
rung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption von dem uneinge-
schränkten Einsatz und konstruktiven Engagement aller Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens in einem fortschreitenden, umfassenden Prozess abhängt, und in dieser Hinsicht unter 
Hinweis auf die am 13. November 2009 verabschiedete Resolution 3/1 der Konferenz der 
Vertragsstaaten des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption2, ein-
schließlich der in der Anlage zu der Resolution enthaltenen Aufgabenstellung des Mecha-
nismus, 

 eingedenk dessen, dass es Aufgabe aller Staaten ist, Korruption zu verhüten und zu 
beseitigen, und dass sie, mit Unterstützung und unter Einbeziehung von Einzelpersonen und 
Gruppen, die nicht zum öffentlichen Sektor gehören, wie zum Beispiel der Zivilgesellschaft, 
nichtstaatlicher Organisationen und Basisorganisationen, zusammenarbeiten müssen, wenn 
ihre Anstrengungen in diesem Bereich wirksam sein sollen, 

 in Bekräftigung ihrer Besorgnis über die Wäsche und die Übertragung gestohlener 
Vermögenswerte und von Erträgen aus Korruption und betonend, dass dieser Besorgnis im 
Einklang mit dem Übereinkommen Rechnung getragen werden muss, 

 im Hinblick auf die Anstrengungen, die alle Vertragsstaaten des Übereinkommens un-
ternehmen, um ihre gestohlenen Vermögenswerte zu ermitteln, einzufrieren und wiederzuer-
langen, insbesondere die Vertragsstaaten im Nahen Osten und in Nordafrika, unter Berück-
sichtigung jüngster Entwicklungen in diesen Staaten auf dem Gebiet der Korruptionsbe-
kämpfung, sowie die Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft und die von ihr be-
kundete Bereitschaft, diesen Staaten bei der Wiedererlangung dieser Vermögenswerte be-
hilflich zu sein, um die Stabilität und die nachhaltige Entwicklung aufrechtzuerhalten, 

 in der Erkenntnis, dass es den Staaten unter anderem wegen der Unterschiede zwi-
schen den Rechtssystemen, der Komplexität von mehrere Rechtsordnungen berührenden 
Ermittlungen und Strafverfolgungen, mangelnder Kenntnis der Rechtshilfeverfahren ande-
rer Staaten und der Schwierigkeiten bei der Aufdeckung des Stroms von Erträgen aus Kor-
ruption nach wie vor Probleme bereitet, Vermögenswerte wiederzuerlangen, und feststel-
lend, dass die Wiedererlangung von Erträgen aus Korruption besonders schwierig ist, wenn 

_______________ 
2 Siehe CAC/COSP/2009/15, Abschn. I.A. 
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Personen, die mit herausragenden öffentlichen Aufgaben betraut sind oder waren, oder de-
ren Familienangehörige und enge Partner beteiligt sind, 

 besorgt über die Schwierigkeiten, insbesondere die praktischen Schwierigkeiten, de-
nen sich ersuchte wie ersuchende Staaten bei der Wiedererlangung von Vermögenswerten 
gegenübersehen, unter Berücksichtigung dessen, dass der Wiedererlangung gestohlener 
Vermögenswerte für die nachhaltige Entwicklung und die Stabilität besondere Wichtigkeit 
zukommt, und im Hinblick darauf, wie schwierig es ist, Informationen zu liefern, die einen 
Zusammenhang zwischen den Erträgen aus Korruption in dem ersuchten Staat und der in 
dem ersuchenden Staat verübten Straftat herstellen, was in vielen Fällen schwer nachzuwei-
sen sein kann,   

 mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis über den Ernst der Probleme und Gefah-
ren, die die Korruption für die Stabilität und Sicherheit der Gesellschaften verursacht, in-
dem sie die Institutionen und die Werte der Demokratie, die ethischen Werte und die Ge-
rechtigkeit untergräbt und die nachhaltige Entwicklung und die Rechtsstaatlichkeit gefähr-
det, insbesondere wenn eine unzureichende Reaktion auf nationaler und internationaler  
Ebene Straflosigkeit zur Folge hat, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs3; 

 2. verurteilt Korruption in allen ihren Erscheinungsformen, einschließlich der Be-
stechung, sowie das Waschen der Erträge aus Korruption und anderen Formen der Wirt-
schaftskriminalität; 

 3. bekundet ihre Besorgnis über das Ausmaß der Korruption auf allen Ebenen, na-
mentlich über den Umfang der gestohlenen Vermögenswerte und der Erträge aus Korrup-
tion, und bekräftigt in dieser Hinsicht ihre Entschlossenheit, korrupte Praktiken auf allen 
Ebenen im Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption1 
zu verhüten und zu bekämpfen; 

 4. begrüßt es, dass eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedstaaten das Überein-
kommen bereits ratifiziert hat beziehungsweise ihm beigetreten ist, und fordert in dieser 
Hinsicht alle Mitgliedstaaten und die entsprechend ermächtigten Organisationen der regio-
nalen Wirtschaftsintegration, die das Übereinkommen noch nicht ratifiziert haben bezie-
hungsweise ihm noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf, dies mit Vorrang zu erwä-
gen, und fordert alle Vertragsstaaten auf, das Übereinkommen möglichst bald vollständig 
durchzuführen; 

 5. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit, die im Rahmen des Mecha-
nismus zur Überprüfung der Durchführung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
gegen Korruption und von der Gruppe für die Überprüfung der Durchführung geleistet 
wird, und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, diese Arbeit auch weiterhin zu un-
terstützen und alle erdenklichen Anstrengungen zu unternehmen, um umfassende Informa-
tionen bereitzustellen und sich an die Überprüfungszeitpläne in den Leitlinien für Regie-
rungssachverständige und das Sekretariat bei der Durchführung von Länderüberprüfungen4 
zu halten; 

 6. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit der Offenen zwi-
schenstaatlichen Arbeitsgruppen für die Wiedererlangung von Vermögenswerten und für 
Korruptionsverhütung sowie von dem offenen Dialog mit internationalen Organisationen, 

_______________ 
3 A/67/96. 
4 CAC/COSP/IRG/2010/7, Anhang I. 
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begrüßt die Einberufung offener zwischenstaatlicher Sachverständigentreffen über interna-
tionale Zusammenarbeit5 und fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, die Ar-
beit dieser Organe, einschließlich der Arbeit der Gruppe für die Überprüfung der Durchfüh-
rung im Bereich der technischen Hilfe, sowie die fortlaufende Arbeit der Offenen zwischen-
staatlichen Arbeitsgruppen für die Wiedererlangung von Vermögenswerten und für Korrup-
tionsverhütung zu unterstützen; 

 7. erneuert die Verpflichtung aller Vertragsstaaten des Übereinkommens zu wirk-
samen nationalen Maßahmen und internationaler Zusammenarbeit mit dem Ziel, Kapitel V 
des Übereinkommens in vollem Umfang umzusetzen und wirksam zu der Wiedererlangung 
der Erträge aus Korruption beizutragen;  

 8. legt allen Mitgliedstaaten eindringlich nahe, Korruption in allen ihren Erschei-
nungsformen sowie das Waschen der Erträge aus Korruption zu bekämpfen und zu bestra-
fen, das Übertragen und das Waschen der Erträge aus Korruption zu verhüten und auf die 
unverzügliche Wiedererlangung dieser Vermögenswerte im Einklang mit den Grundsätzen 
des Übereinkommens, insbesondere des Kapitels V, hinzuarbeiten; 

 9. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens nachdrücklich auf, soweit sie 
es nicht bereits getan haben, eine zentrale Behörde für die internationale Zusammenarbeit 
im Einklang mit dem Übereinkommen sowie gegebenenfalls Anlaufstellen für die Wiederer-
langung von Vermögenswerten zu bestimmen, und fordert die Vertragsstaaten außerdem auf, 
von diesen Behörden gestellte Hilfeersuchen rasch zu prüfen; 

 10. ermutigt die Vertragsstaaten des Übereinkommens, informelle Kommunika-
tionskanäle in Anspruch zu nehmen und zu fördern, insbesondere bevor sie formelle Rechts-
hilfeersuchen stellen, unter anderem indem sie nach Bedarf Amtsträger oder Institutionen 
mit Sachkenntnissen auf dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit bei der Wiederer-
langung von Vermögenswerten benennen, die die Aufgabe haben, Partnerstellen dabei be-
hilflich zu sein, die Voraussetzungen für formelle Rechtshilfe wirksam zu erfüllen; 

 11. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, Schranken für die Wieder-
erlangung von Vermögenswerten zu beseitigen, indem sie unter anderem ihre rechtlichen 
Verfahren vereinfachen und den Missbrauch dieser Verfahren verhüten; 

 12. begrüßt die Ergebnisse der vierten Tagung der Konferenz der Vertragsstaaten 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption, die vom 24. bis 28. Okto-
ber 2011 in Marrakesch (Marokko) abgehalten wurde, und fordert die Vertragsstaaten auf, 
die Resolutionen der Konferenz der Vertragsstaaten6 uneingeschränkt umzusetzen; 

 13. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, im Einklang mit dem  
Übereinkommen einander im größtmöglichen Umfang Zusammenarbeit und Unterstützung 
bei der Ermittlung und Wiedererlangung gestohlener Vermögenswerte und von Erträgen aus 
Korruption zu gewähren und der Erledigung von Ersuchen um internationale Rechtshilfe 
zeitnah besondere Aufmerksamkeit zu widmen und im Einklang mit ihren Verpflichtungen 
aus dem Übereinkommen einander im größtmöglichen Umfang Zusammenarbeit und Un-
terstützung bei der Auslieferung von Personen zu gewähren, die der Haupttaten beschuldigt 
sind; 

 14. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens nachdrücklich auf, dafür Sorge 
zu tragen, dass die Verfahren für internationale Zusammenarbeit die Beschlagnahme und 

_______________ 
5 CAC/COSP/2011/14, Abschn. I.A., Resolution 4/2. 
6 CAC/COSP/2011/14, Abschn. I.A. 
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Einbehaltung von Vermögenswerten für einen Zeitraum zulassen, der ausreicht, um diese 
Vermögenswerte bis zu einem Verfahren in einem anderen Staat vollständig sicherzustellen, 
und im Einklang mit dem Übereinkommen die Zusammenarbeit bei der Vollstreckung aus-
ländischer Urteile zuzulassen oder zu erweitern, unter anderem durch Bewusstseinsbildung 
bei den Justizbehörden; 

 15. legt den Mitgliedstaaten nahe, soweit dies angemessen und mit ihrer innerstaat-
lichen Rechtsordnung vereinbar ist, die gegenseitige Unterstützung bei Ermittlungen und 
Verfahren in Zivil- und Verwaltungssachen im Zusammenhang mit Korruption zu erwägen; 

 16. legt den Mitgliedstaaten außerdem nahe, durch die Steigerung von Transparenz, 
Integrität, Rechenschaftspflicht und Effizienz im öffentlichen und privaten Sektor alle For-
men der Korruption zu bekämpfen und erkennt in dieser Hinsicht die Notwendigkeit an, 
Straflosigkeit zu verhindern, indem sie korrupte Amtsträger und diejenigen, die sie korrum-
pieren, strafrechtlich verfolgen, und bei deren Auslieferung im Einklang mit ihren Ver-
pflichtungen aus dem Übereinkommen zusammenzuarbeiten; 

 17. unterstreicht die Notwendigkeit der Transparenz in Finanzinstitutionen, bittet 
die Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem Übereinkommen Maßnahmen zur Ermittlung und 
Weiterverfolgung der mit Korruption zusammenhängenden Finanzströme, zum Einfrieren 
oder zur Beschlagnahme von aus Korruption stammenden Vermögenswerten und zur Rück-
gabe dieser Vermögenswerte zu ergreifen, und befürwortet die Förderung des Aufbaus ent-
sprechender personeller und institutioneller Kapazitäten; 

 18. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, Rechtshilfeersuchen im 
Zusammenhang mit der Ermittlung, dem Einfrieren, der Ermittlung und/oder Wiedererlan-
gung von Erträgen aus Korruption zeitnah zu erwägen, und Ersuchen um den Austausch von 
Informationen über die in Artikel 31 des Übereinkommens genannten Erträge aus Straftaten, 
Vermögensgegenstände, Geräte oder anderen Tatwerkzeuge, die sich im Hoheitsgebiet des 
ersuchten Vertragsstaats befinden, im Einklang mit dem Übereinkommen, einschließlich Ar-
tikel 40, wirksam nachzukommen; 

 19. begrüßt die Anstrengungen derjenigen Mitgliedstaaten, die zur Bekämpfung der 
Korruption in allen ihren Erscheinungsformen Gesetze erlassen und andere positive Maß-
nahmen ergriffen haben, und ermutigt in dieser Hinsicht die Mitgliedstaaten, die dies noch 
nicht getan haben, solche Gesetze zu erlassen und im Einklang mit dem Übereinkommen 
auf nationaler Ebene wirksame Maßnahmen durchzuführen; 

 20. bekräftigt, dass die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Übereinkommen 
Maßnahmen ergreifen müssen, um zu verhüten, dass aus Korruption stammende Vermö-
genswerte ins Ausland übertragen und gewaschen werden, um insbesondere auch zu verhü-
ten dass die Finanzinstitutionen sowohl in den Ursprungs- als auch in den Zielländern zur 
Übertragung oder Entgegennahme illegaler Gelder benutzt werden, sowie um bei der Wie-
dererlangung dieser Vermögenswerte behilflich zu sein und sie dem ersuchenden Staat zu-
rückzugeben, im Einklang mit dem Übereinkommen; 

 21. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im Einklang mit dem Überein-
kommen die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Verwaltung der öffentlichen Angelegen-
heiten und öffentlicher Vermögensgegenstände, der Gerechtigkeit, der Verantwortung und 
der Gleichheit vor dem Gesetz einzuhalten und der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, In-
tegrität zu wahren und eine Kultur der Transparenz, der Rechenschaftspflicht und der Ab-
lehnung von Korruption zu pflegen; 

 22. fordert eine verstärkte internationale Zusammenarbeit, unter anderem über das 
System der Vereinten Nationen, zur Unterstützung der Anstrengungen, die auf nationaler, 
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subregionaler und regionaler Ebene unternommen werden, um korrupte Praktiken und die 
Übertragung und Wäsche der Erträge aus Korruption im Einklang mit den Grundsätzen des 
Übereinkommens zu verhüten und zu bekämpfen, und befürwortet in dieser Hinsicht eine 
enge Zusammenarbeit zwischen den Korruptionsbekämpfungsstellen, den Strafverfolgungs-
behörden und den zentralen Meldestellen für Geldwäsche; 

 23. ersucht den Generalsekretär, das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung auch künftig mit den Ressourcen auszustatten, die es benötigt, um 
die Durchführung des Übereinkommens auf wirksame Weise fördern und seine Aufgaben 
als Sekretariat der Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens erfüllen zu können, 
und ersucht den Generalsekretär außerdem, im Einklang mit der Resolution der Konferenz 
der Vertragsstaaten7 dafür zu sorgen, dass der Mechanismus zur Überprüfung der Durchfüh-
rung des Übereinkommens mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattet ist; 

 24. fordert den Privatsektor auf internationaler und nationaler Ebene, einschließlich 
kleiner und großer Unternehmen sowie transnationaler Unternehmen, erneut auf, sich im 
Kampf gegen Korruption auch weiterhin uneingeschränkt zu engagieren, verweist in diesem 
Zusammenhang auf die Rolle, die der Globale Pakt bei der Bekämpfung der Korruption und 
bei der Förderung der Transparenz spielen kann, und betont, dass alle maßgeblichen Interes-
senträger, gegebenenfalls auch diejenigen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, 
die unternehmerische Verantwortung und Rechenschaftspflicht weiter fördern müssen; 

 25. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, unter anderem tech-
nische Hilfe zu gewähren, um die Anstrengungen zu unterstützen, die die Staaten unterneh-
men, um im Einklang mit dem Übereinkommen ihre personellen und institutionellen Kapa-
zitäten zur Verhütung und Bekämpfung korrupter Praktiken und der Übertragung von Erträ-
gen aus Korruption zu stärken und die Wiedererlangung von Vermögenswerten und die 
Rückgabe dieser Erträge zu erleichtern, und nationale Anstrengungen zu unterstützen, die 
darauf abzielen, Strategien zur durchgängigen Berücksichtigung und Förderung von Maß-
nahmen zur Korruptionsbekämpfung, der Transparenz und der Integrität sowohl im öffentli-
chen als auch im privaten Sektor zu entwickeln; 

 26. fordert die Vertrags- und Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens nach-
drücklich auf, die Kapazität der Mitglieder der Legislative, Strafverfolgungsbeamten, Rich-
tern und Staatsanwälten zu stärken, Fragen im Zusammenhang mit der Wiedererlangung 
von Vermögenswerten zu behandeln, namentlich auf den Gebieten der Rechtshilfe, der Ein-
ziehung, der strafrechtlichen Einziehung und, soweit zutreffend, des Verfalls ohne vorher-
gehende Verurteilung, im Einklang mit nationalem Recht und dem Übereinkommen, sowie 
auf dem Gebiet des Zivilverfahrens, und der auf Antrag erfolgenden Gewährung von techni-
scher Hilfe auf diesen Gebieten höchste Wichtigkeit einzuräumen; 

 27. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander, gegebenenfalls auch über regiona-
le und internationale Organisationen, Informationen über Erfahrungen und bewährte Verfah-
ren sowie Informationen zu Maßnahmen und Initiativen der technischen Hilfe auszutau-
schen und miteinander zu teilen, um die internationalen Anstrengungen zur Verhütung und 
Bekämpfung der Korruption zu stärken; 

 28. nimmt Kenntnis von der Initiative zur Wiedererlangung gestohlener Vermö-
genswerte, die von dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung und der Weltbank eingeleitet wurde, und von ihrer Zusammenarbeit mit den maßgebli-

_______________ 
7 Ebd., Resolution 4/1. 
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chen Partnern, namentlich dem Internationalen Zentrum für die Wiedererlangung von Ver-
mögenswerten, und ermutigt zur Koordinierung zwischen den bestehenden Initiativen; 

 29. begrüßt die Einrichtung der Internationalen Anti-Korruptions-Akademie als ei-
nes Kompetenzzentrums für Bildung, Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet der Kor-
ruptionsbekämpfung, einschließlich im Bereich der Wiedererlangung von Vermögenswer-
ten, und sieht den Anstrengungen, die sie in dieser Hinsicht auch weiterhin unternehmen 
wird, um die Ziele des Übereinkommens und seine Umsetzung zu fördern, erwartungsvoll 
entgegen; 

 30. nimmt Kenntnis von dem Beschluss der Konferenz der Vertragsstaaten des  
Übereinkommens, das Angebot der Regierung der Russischen Föderation, 2015 die sechste 
Tagung der Konferenz auszurichten, anzunehmen8, und dankt der Regierung Panamas er-
neut für das Angebot, 2013 die fünfte Tagung der Konferenz der Vertragsstaaten auszurich-
ten; 

 31. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der bestehenden Berichtspflichten in 
seinen Bericht an die Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung unter dem 
Tagesordnungspunkt „Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege“ einen Abschnitt „Ver-
hütung und Bekämpfung korrupter Praktiken und der Übertragung von Erträgen aus Kor-
ruption, Erleichterung der Wiedererlangung von Vermögenswerten und Rückgabe dieser 
Vermögenswerte an die rechtmäßigen Eigentümer, insbesondere an die Ursprungsländer, im 
Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption“ aufzuneh-
men, und ersucht den Generalsekretär außerdem, der Versammlung den Bericht der Konfe-
renz der Vertragsstaaten des Übereinkommens über ihre fünfte Tagung zu übermitteln. 

60. Plenarsitzung 
20. Dezember 2012 

 

_______________ 
8 Ebd., Abschn. I.B, Beschluss 4/1. 


